
 

 Fonds für familienergänzende Betreuungseinrichtungen (FSTAE) 

 Fonds zur Förderung der dualen beruflichen Erstausbildung (FFD) 

Fonds pour les structures d'accueil extrafamilial  Fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual 
Service de protection de l'adulte et de la jeunesse  Service des formations postobligatoires et de l'orientation 
Faubourg de l'Hôpital 34-36   Espacité 1 
2000 Neuchâtel   2301 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 889 47 90 E-mail FAEF@ne.ch Tél. 032 889 69 40 
 
Formulaire 2 (attestation) 13.09.2019 

 

 

BESCHEINIGUNG 
 

 

 

Rechtsgrundlage : 

 

Artikel 14 bis 19 des Kinderbetreuungsgesetzes (LAE), RSN 400.1 vom 28. September 2010. 
 
Artikel 43 und 46 der allgemeinen Verordnung über die Kinderbetreuung (REGAE), RSN 400.10 
vom 5. Dezember 2011. 
 
Artikel 17 bis 20 des Gesetzes zur Förderung der dualen Berufsausbildung (LFFD). 
 
§§ 19 bis 25 der Verordnung zum Gesetz über den Dualen Ausbildungsförderungsfonds (RFFD). 
 
Verordnung des Staatsrats zur Festlegung der Höhe des Arbeitgeberbeitrags zum Fonds für 
ausserhäusliche Kinderbetreuungseinrichtungen für das Jahr 2021. 
 

 

 

 

 

Im Rahmen unserer Prüfung der von den Ausgleichskassen gezahlten Beträge für die von den 

Arbeitgebern erhaltenen Familienzulagen haben wir die Erfüllung der Verpflichtungen der 

Kasse __________________________, die sich aus den oben genannten Rechtsgrundlagen 

ergeben, für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr geprüft. 

 

 

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der für Ausgleichsfonds geltenden gesetzlichen und 

berufsüblichen Prüfungsgrundsätze durchgeführt und die zum 31.12.2021 geltenden 

aufsichtsrechtlichen Bestimmungen berücksichtigt. 
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Insbesondere haben wir Rechnungslegungs- und Verwaltungskontrollen in ausreichendem 

Umfang durchgeführt, um zu bestätigen, dass die Ausgleichskasse alle erforderlichen 

Massnahmen gegenüber den angeschlossenen Arbeitgebern getroffen hat : 

 

- - um sie haftbar zu machen und Entscheidungen über ihre Beiträge zu treffen ; 

- - um die Beiträge zu berechnen ; 

- - um die Zahlung der Beiträge sicherzustellen (auch im Falle von Rechtsstreitigkeiten) ;  

 

 

Darüber hinaus können wir mit unseren Umfragen bestätigen : 

 

- dass die an die FSTAE und den DFT überwiesenen Beträge den gesamten erhaltenen 

Beitragszahlungen (abzüglich des vorgeschriebenen Betrags der Verwaltungsgebühren) 

entsprechen; 

 

- dass die dem Vorstand des Fonds für ausserhäusliche Kinderbetreuungseinrichtungen und 

dem Vorstand des Fonds zur Förderung der dualen Berufsausbildung übermittelten 

Informationen, die sich insbesondere auf den Umfang der Rechtsstreitigkeiten beziehen, 

der Realität entsprechen. 

 

 

 

Ort und Datum :  ................................................................  

 

 Stempel und Unterschrift der Revisionsstelle 

 

 …………………………………………………… 

 
 
Dieser Bescheinigung ist das Formular zur Bekanntgabe der Höhe der eingegangenen 

Beiträge für das Jahr 2021 beizulegen. 


